
Darstellung einer Klagebearbeitung in der Gerichtsbarkeit des DSkV

Eingang einer Klageschrift beim 
Gericht

Gebühren-
vorschuss 
gezahlt?

Verfahren einstellen / verwerfen

§ 10 Nr 1 RVO, 
innerhalb von zwei 

Wochen an den 
Schatzmeister der 
jeweiligen Ebene

ja
nein

§ 10 Nr 1 RVO, 
Vorsitzender kann 
Nachfrist setzen

nein

Nachfrist setzen? ja

Gebühren-
vorschuss 
gezahlt?

ja

AEnde

§ 10 Nr 1 RVO, 
Einstellung
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§ 3 Nr 1 
RVO 

erfüllt?

Zuständigkeitsprüfung

Grundsatzprüfung

A

Nein, unzuständig

ja

Nein, unzulässig

§ 3 Nr 2-4 
RVO 

erfüllt?

Prüfung auf der 
jeweiligen 

Gerichtsstufe

ja

Verfahren einstellen bei 
Unzuständigkeit/ verwerfen bei 

Unzulässigkeit

Schriftliche 
Klage?

§ 7 Nr 2 RVO Klage muss 
schriftlich und unterschrieben 
vorliegen; keine Nachholung 

der Unterschrift möglich! 
Eingang per Post zwingend 

erforderlich § 8 Nr. 10 RVO.

Nein, unzulässig

ja

B

Ende
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Parteien 
einigen sich

B

ja

nein

Kosten festsetzen

C

Ende

Schlichtungsverfahren

§ 12 Nr 3 i.V.m §§ 9 
bis 11 RVO

Schlichter 
einsetzen?

ja

nein

§ 12 RVO
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Klage 
begründet?

Prüfung der Begründetheit

Ausführliche Begründung 
der Klage erforderlich 

unter Angabe der 
Vorschriften, gegen die 
verstoßen worden sein 

soll

C

ja

Nein

Klageabweisung § 8 Nr 1 
RVO

§ 8 Nr 11 RVO ggfs. 
Wiedereinsetzung in den 

vorherigen Stand bei 
Fristversäumnis

D

Anforderung einer 
Klagebegründung beim 
Kläger mit Fristsetzung

Klagebegrün-
dung da?ja

Ende

Nein

Info an übrige 
Gerichtsmitglieder über 

Klageeingang

Klagekopie an Beklagten 
senden zur Stellungnahme

Satzung / Ordnungen 
anfordern

Erforderlich, wenn 
Satzung / Ordnungen in 
irgend einer Weise von 
der Klage berührt sind. 

Wichtig auf jeden Fall zur 
Prüfung der Vollmacht 

nach § 8 Nr 5 RVO.

Verfahrenseinleitung § 7 RVO

Kosten festsetzen §§ 9 bis 11 RVO
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Sachverhalt 
unstreitig?

Verfahrensablauf § 8 RVO Mit Einverständnis der Parteien 
kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden, wenn es das 

Gericht anordnet und bei 
unstreitigem Sachverhalt lediglich 
über Rechtsfragen zu entscheiden 

ist § 8 Nr 1 RVO

D

nein

Ja

Schriftliche Entscheidung des 
Gerichts über die Rechtsfrage ohne 

mündliche Verhandlung

E

Schriftliches Verfahren 
möglich

Schriftliches 
Verfahren 

angeordnet?
nein

Ende

ja

Stellungnahmen der beteiligten Parteien 
der jeweils anderen Partei zur Kenntnis 

und Stellungnahme schicken, bis die 
Sache ausgeschrieben ist.

Vorsitzender bestimmt Termin zur 
mündlichen Verhandlung, lädt die 

Parteien, Zeugen und ggfs. 
Sachverständigen

Rechtzeitig geeignete Räumlichkeit für 
Verhandlung suchen (abgeschlossener Raum mit 

getrennten Tischen für die Parteien und das 
Gericht sowie Stühle im Hintergrund für 

Zuhörer). Ladungen erfolgen durch 
eingeschriebenen Brief; sollen mindestens 1 

Woche vor dem Termin zur Kenntnis gebracht 
werden. Angeraten wird eine Vorlaufzeit von 1 
Monat, um auf Verhinderung von Geladenen (z. 

B. durch Krankheit) mit Terminverschiebung 
reagieren zu können.

Kosten festsetzen 
§§ 9 bis 11 RVO
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Mündliche Verhandlung

Eine Partei fehlt: § 8 Nr 2 RVO
Öffentlichkeit: § 8 Nr. 4 RVO

Parteienvertretung: § 8 Nr 5 RVO
Verhandlungsführung: § 8 Nr 6 RVO

Urteil: § 8 Nr 7 und 8 RVO
Beschlüsse: § 8 Nr 9 RVO

E

Schlußwort der Parteien

Ende

Beratung des Gerichts unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit und der Parteien

Urteilsverkündung, Kostenentscheid und 
kurze Begründung

Die Kostenfestsetzungsbescheid sollte durch den 
Schatzmeister der entscheidenden Gerichtsebene 
in Abstimmung mit dem Gerichtsvorsitzenden 

erfolgen. Der Schatzmeister hat auch den 
Geldeingang zu überwachen und ggfs. 

Maßnahmen zur Beitreibung zu treffen. 
§§ 9 bis 11 RVO

Kosten festsetzen 

§ 8 Nr 6 RVO

Urteilversand an Beteiligte mit 
Kostenentscheidung u. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Rechtsbehelfsbelehrung § 3 Nr 5 RVO
Unterschrift aller Richter unter Urteil § 8 Nr 7 RVO
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